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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ABGB §90;

ErbStG §3 Abs1 Z1;

ErbStG §3 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Gegenstand einer Schenkung bzw einer freigebigen Zuwendung kann jede im Verkehr stehende Sache sein, sofern sie

von wirtschaftlichem Wert ist. Auch der Gebrauch von Vermögen ist ein Vorteil, durch den der Bedachte in seinem

Vermögen bereichert wird. Gegenstand einer Schenkung kann somit auch die Einräumung einer Dienstbarkeit sein

(Hinweis E 14. Mai 1980, 361/79; E 26. Juni 1997, 96/16/0236, 0237). Mit der vorliegenden Vereinbarung wurde der

Abgabep@ichtigen von ihrem Ehemann die Dienstbarkeit des lebenslänglichen Wohnungsgebrauches an dem ihm

gehörigen Gebäude unentgeltlich eingeräumt. Durch diesen Vorgang wurde die Abgabep@ichtige in ihrem Vermögen

bereichert, während das Vermögen ihres Ehegatten durch die Belastung der Liegenschaft mit einer Dienstbarkeit

entsprechend geschmälert wurde. Daraus folgt, dass die vorliegende Einräumung der Dienstbarkeit des

Wohnungsgebrauchsrechtes an die Abgabep@ichtige der Schenkungssteuer unterliegt. Der Erfüllung des steuerlichen

Tatbestandes steht dabei nicht entgegen, dass es sich bei der Wohnung, die Gegenstand der Einräumung der

Dienstbarkeit war, um die eheliche Wohnung der beiden in aufrechter Ehe lebenden Vertragspartner handelte, in

welcher Wohnung die Erfüllung der in § 90 ABGB geregelten Verp@ichtung der Ehegatten zur umfassenden ehelichen

Lebensgemeinschaft, besonders zum gemeinsamen Wohnen, zum Ausdruck gekommen ist.
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